
Anwaltliche Beratungsstelle in Bischofswerda 
 

Wo? 
Rathaus Bischofswerda, Altmarkt 1 - im Großen Saal im Erdgeschoss (bitte Aushänge 
beachten!) 
 
Wann? 
Wöchentlich donnerstags von 16 bis 18 Uhr 
 
Wer kann die Beratung nutzen? 
Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger (z. B. ALG I und ALG II Empfänger, Personen 
die BaföG beziehen, Wohngeldempfänger, Rentner, …), die sich eine Beratung in einer 
Rechtsanwaltskanzlei aus eigenen finanziellen Mitteln nicht leisten können 
 
Was kostet der Service? 
Die Beratungen sind kostenfrei. 
 
Was ist mitzubringen? 
Einen Nachweis, dass Sie zum Personenkreis der bedürftigen Personen gehören, wie z. B. der 
Nachweis über den Bezug von Arbeitslosengeld, BaföG, einen Rentenbescheid oder einen 
Bescheid über Wohngeldleistungen. 


